
 P R E S S E   

 
Rue de la Loi 175  B – 1048 BRÜSSEL  Tel.: +32 (0)2 281 6319  Fax: +32 (0)2 281 8026 

press.office@consilium.europa.eu  http://www.consilium.europa.eu/press 
7588/16   1 
  DE 
 

Rat der 
Europäischen Union 

 

DE 
 

   Brüssel, den 11. März 2016 
7588/16  
(OR. en) 
PRESSE 19 

Erklärung der Hohen Vertreterin im Namen der EU zu den 
jüngsten Entwicklungen im Südchinesischen Meer 

  

Die EU tritt für die Aufrechterhaltung einer auf den Grundsätzen des Völkerrechts 
beruhenden Rechtsordnung für die Meere und Ozeane ein, wie sie insbesondere im 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (SRÜ) verankert ist. Dies schließt die 
Sicherheit und Gefahrenabwehr im Seeverkehr sowie die Zusammenarbeit und die 
Freiheit der Schifffahrt und des Überflugs ein. 

Die EU nimmt zwar nicht Stellung zu Ansprüchen, die auf Landgebiete und Meeresräume 
im Südchinesischen Meer erhoben werden, doch fordert sie alle Parteien nachdrücklich 
auf, ihre Streitigkeiten mit friedlichen Mitteln beizulegen, ihre Ansprüche genau zu 
begründen und sie im Einklang mit dem Völkerrecht, einschließlich des SRÜ und der darin 
vorgesehenen Schiedsverfahren, geltend zu machen. 

Die EU sieht die Stationierung von Raketen auf Inseln im Südchinesischen Meer mit 
Sorge. Die vorübergehende oder dauerhafte Stationierung von Streitkräften oder 
militärischen Ausrüstungen auf umstrittenen Meeresgebilden beeinträchtigt die regionale 
Sicherheit und kann die Freiheit der Schifffahrt und des Überflugs gefährden und gibt 
daher Anlass zu großer Sorge. Die EU appelliert deshalb an alle Parteien, von einer 
Militarisierung in der Region und von der Androhung oder Anwendung von Gewalt 
abzusehen und keine einseitigen Maßnahmen zu ergreifen. 

Die EU fordert zu weiteren Bemühungen um vertrauensbildende Maßnahmen auf, die 
Vertrauen und Sicherheit in der Region stärken sollen. Sie unterstützt voll und ganz die 
regionalen Prozesse unter Federführung des ASEAN und setzt auf einen raschen 
Abschluss der Gespräche über einen "Verhaltenskodex", der einen zusätzlichen Beitrag 
zu einer auf Regeln beruhenden regionalen und internationalen Ordnung leisten wird. In 
diesem Zusammenhang erneuert die EU ihr Angebot, bewährte Verfahren für die 
Gefahrenabwehr im Seeverkehr weiterzugeben. 

Die Bewerberländer Montenegro* und Albanien*, das Land des Stabilisierungs- und 
Assoziierungsprozesses und potenzielle Bewerberland Bosnien und Herzegowina und 
das dem Europäischen Wirtschaftsraum angehörende EFTA-Land Liechtenstein sowie die 
Republik Moldau schließen sich dieser Erklärung an. 

* Montenegro und Albanien nehmen weiterhin am Stabilisierungs- und 
Assoziierungsprozess teil. 

098885/EU XXV. GP
Eingelangt am 07/04/16

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=98885&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:7588/16;Nr:7588;Year:16&comp=7588%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=98885&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:7588/16;Nr:7588;Year:16&comp=7588%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=98885&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:PRESSE%2019;Code:PRESSE;Nr:19&comp=PRESSE%7C19%7C



